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Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen über die Erhebung von Kurabgaben 
(Kurabgabensatzung) 

vom 01.12.2006 
 

 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2006 (GVOBl. 
M-V S. 539) und der §§ 1, 2, 4 und 11 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146) wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 30.11.2006 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Abgabenerhebung 

 
(1) Die Kurabgabe wird im Gebiet der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mit seinen Ortsteilen Redewisch, 

Tarnewitz und Wichmannsdorf erhoben. 
 

(2) Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, 
Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen 
Einrichtungen wird eine Kurabgabe erhoben. 

 
 

§ 2 
Erhebungszeitraum/Abgabepflichtiger Personenkreis 

  
(1) Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres erhoben. 

 
(2) Kurabgabepflichtig ist, wer sich im Erhebungsgebiet aufhält, ohne dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt zu 

haben (ortsfremd) und dem die Möglichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur 
Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird.  
Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist, 
wenn und soweit er sie überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. 
Wohneinheit bzw. -gelegenheit (Quartier) im Sinne dieser Satzung sind Ferienhäuser, Ferienwohnungen, 
Appartements, Zimmer, Wohnwagen, Zelte, Wohnmobile und sonstige geeignete Unterbringungs-
möglichkeiten. 
 

(3) Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet, in einem Ausbildungsverhältnis steht oder einen 
Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht.  
Ist die dauernde Nutzung einer Wohnlaube gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt 
derjenige als ortsfremd, der sie zu Wohnzwecken nutzt oder Dritten dazu überlässt. 
 

(4) Tagesgäste unterliegen nicht der Abgabepflicht. 
 

 
§ 3 

Befreiungen/Ermäßigungen 
 

(1) Von der Kurabgabe sind befreit: 
 
1. Personen, die auf der Durchreise sind und im Erhebungsgebiet bis zu 12 Stunden Quartier nehmen, 
 
2. Eltern, Kinder und Enkelkinder, Geschwister und Geschwisterkinder sowie Schwäger und  
    Schwägerinnen von Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wenn sie  
    ohne Vergütung in deren häusliche Gemeinschaft aufgenommen sind,  
 
3. Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, 
 
4. Schwerbehinderte mit einer Erwerbsminderung von 100 %, 
 
5. die Begleitperson eines Schwerbehinderten, der lt. ärztlicher Bescheinigung völlig auf ständige  
    Begleitung angewiesen ist, 



Seite 2 von 4 

6. Tagesgäste als Inhaber von Kurkarten der dem Verband „Mecklenburgische Ostseebäder“  
    angeschlossenen Gemeinden. 

 
(2) Schwerbehinderten mit einer Erwerbsminderung ab 50 % wird die Kurabgabe ermäßigt. 

 
(3) Im Einzelfall kann die Kurabgabe auf Antrag ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung 

nach Lage des einzelnen Falles für den Kurabgabepflichtigen eine besondere oder unbillige Härte bedeutet. 
Unter den gleichen Vorraussetzungen können bereits entrichtete Kurabgaben erstattet oder angerechnet 
werden. 

 
 

§ 4 
Entstehen, Fälligkeit und Entrichtung der Kurabgabe 

 
(1) Die Kurabgabenschuld entsteht für jeden Aufenthaltstag ab dem Anreisetag. An- und Abreisetag werden 

als ein Tag berechnet. 
 

(2) Die Kurabgabe ist spätestens am Tag nach der Ankunft für die gesamte Aufenthaltsdauer fällig und an den 
Wohnungsgeber zu zahlen. Dieser hat die Kurabgabe bis zum 5. des Monats für den vorangegangenen 
Monat an die Kurverwaltung abzuführen. 

 
(3) Für Inhaber einer eigenen Wohngelegenheit im Sinne des § 10 Abs. 1 und deren Ehegatten entsteht die 

Kurabgabepflicht am 01. Januar eines jeden Jahres. Die Fälligkeit der Kurabgabe wird in diesen Fällen 
durch den Veranlagungsbescheid festgesetzt. 

 
 

§ 5 
Kurkarten 

 
(1) Bei Zahlung der Kurabgabe wird durch den Wohnungsgeber eine auf den Namen des Kurgastes lautende 

Kurkarte erstellt, Kurkarten haben nur für die Dauer des auf ihnen angegebenen Aufenthaltszeitraumes 
Gültigkeit. Sie ist nicht übertragbar und wird bei missbräuchlicher Nutzung eingezogen. 

 
(2) Personen, die nach § 3 von der Kurabgabe befreit sind, erhalten auf Antrag bei der Kurverwaltung 

kostenfreie Kurkarten. 
 

(3) Die Kurkarte berechtigt zur kostenfreien oder eintrittsermäßigten Benutzung von Einrichtungen, 
Angeboten und Veranstaltungen im Sinne von § 1 Abs. 2 dieser Satzung. 

 
 

§ 6 
Höhe der Kurabgabe 

 
(1) Die Höhe der Kurabgabe pro Tag im Erhebungsgebiet beträgt:  

 
a) in der Zeit vom 01.05. – 30.09. eines jeden Jahres     2,10 € pro Person 
    ermäßigt gem. § 3 Abs.2       1,00 € pro Person 
 
b) in der Zeit vom 01.10. des einen Jahres bis zum 30.04. des folgenden Jahres   1,50 € pro Person 
     ermäßigt gem. § 3 Abs. 2        0,70 € pro Person  

 
(2) Die Höchstbeträge der Kurabgabe betragen: 

 
a) in der Zeit vom 01.05. – 30.09. eines jeden Jahres     88,20 € pro Person 
    ermäßigt nach § 3 Abs. 2        42,00 € pro Person 
 
b) in der Zeit vom 01.10. des einen Jahres bis zum 30. 04. des folgenden Jahres  63,00 € pro Person 
    ermäßigt nach § 3 Abs. 2       29,40 € pro Person  
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§ 7 
Jahreskurabgabe 

 
(1) Den kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle einer nach Tagen berechneten Kurabgabe eine 

Jahreskurabgabe zu zahlen. Das gilt nicht für die Personen nach §10 Abs.1. 
 

(2) Die Jahreskurabgabe beträgt: 
 
a) pro voll zahlende Person:        88,20 €, 
 
b) pro ermäßigte Person:         42,00 €. 

 
(3) Personen, die weder kurabgabepflichtig im Sinne des § 2 sind, noch ihren Aufenthalt in der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen haben, können eine Jahreskurkarte erhalten. 
 

 
§ 8 

Rückzahlungen von Kurabgabe 
 

(1) Bei vorzeitiger Rückreise wird die zuviel gezahlte Kurabgabe durch den Eigenbetrieb „Kurverwaltung 
Ostseebad Boltenhagen“ rückerstattet. Die Zahlung erfolgt nur an Kurkarteninhaber gegen Rückgabe der 
Kurkarte, auf deren Rückseite der Wohnungsgeber die Abreise des Kurgastes bescheinigt hat. Dieser  
Anspruch erlischt 14 Tage nach der Abreise. 

 
(2) Inhaber von Jahreskurkarten haben keinen Erstattungsanspruch. 

 
 

§ 9 
Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber 

 
(1) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt (Wohnungsgeber) ist 

verpflichtet, 
 
a) dieses dem Eigenbetrieb „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ unter Angabe der Art der Unterkunft,  
    der Zahl der Räume und der darin aufstellbaren Betten mitzuteilen, 
 
b) von allen aufgenommen Personen  nach § 2 am Tage der Ankunft die Kurabgabe einzuziehen und die  
    Kurkarte auszuhändigen.. Dabei sind die Bestimmungen des Landesmeldegesetzes des Landes  
    Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung zu beachten und die vorgeschriebenen  
    Meldescheine zu verwenden.  
 
Diese Pflichten obliegen auch ortsfremden Besitzern und Eigentümern von Wohneinheiten im Sinne von  
§ 2 Abs. 3 dieser Satzung für die Personen, denen sie Unterkunft gewähren. Wohnungsgeber im Sinne 
dieser Satzung sind auch Grundeigentümer/-besitzer, die Plätze für die Aufstellung von Zelten, 
Wohnwagen und dergleichen zur Verfügung stellen. Die Pflichten der Wohnungsgeber gelten gleichfalls 
für Inhaber bzw. Leiter von Hotels, Pensionen, Ferienheimen, Kurheimen, Rehabilitationseinrichtungen, 
Schullandstätten, Kinderheimen und ähnlichen Erholungseinrichtungen. 

 
(2) Jeder Wohnungsgeber ist verpflichtet, die Kurabgabensatzung für die Gäste sichtbar auszulegen. 

 
(3) Jeder Wohnungsgeber, der seine nach dieser Satzung obliegenden Pflichten nicht erfüllt, haftet für den 

entstandenen Schaden. 
 

 
§ 10 

Inhaber eigener Wohngelegenheiten 
 

(1) Jede Person, die sich vorübergehend in eigenen Wohngelegenheiten wie Wohnhäusern, Appartements, 
Sommerhäusern, Wochenendhäusern, Wohnwagen und dgl. aufhält, zahlt eine Kurabgabe in Höhe der 
jeweils geltenden Jahreskurabgabe nach §7 dieser Satzung. Das gleiche gilt für deren Ehegatten. 

 
(2) Soweit diese Personen Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft gewähren, sind sie Wohnungsgeber. 

§9 findet entsprechende Anwendung. 
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(3) Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 01. Mai und bei Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 30. 

September wird die Kurabgabe auf Antrag nach § 6 Abs. 1 berechnet. 
 

(4) Personen nach Abs. 1, die ihre Wohnung nachweislich in  die Verwaltung einer Wohnungs- und 
Appartementverwaltung gegeben haben, zahlen nach der tatsächlichen Aufenthaltsdauer. 

 
 

§ 11 
Schätzung von Abgabenpflichtigen und Kontrollen 

 
(1) Wenn der Eigenbetrieb „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ die Abgabegrundlagen für einen Melde-

pflichtigen wegen Nichterfüllung der Meldepflicht nach §9 Abs.1 nicht ermitteln kann, hat sie zu schätzen 
und einen auf diese Schätzung beruhenden Abgabebescheid zu erlassen. 

 
(2) Bei Wohnungsgebern, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen oder die offensichtlich unrichtige 

Angaben gemacht haben, kann die Gemeinde die Angaben durch eine Prüfung der Unterkunfts-
möglichkeiten selbst erheben. 

 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. entgegen § 2 seiner Kurabgabepflicht nicht nachkommt, 
2. entgegen § 9 Abs. 1 Buchstabe a Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken  
    überlässt und dieses dem Eigenbetrieb „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“  unter Angabe der Art  
    der Unterkunft, der Zahl der Räume und  der darin aufstellbaren Betten nicht mitteilt, 
3. entgegen § 9 Abs. 1 Buchstabe b Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken  
    überlässt und von allen aufgenommenen Personen nach § 2 am Tag der Ankunft die Kurabgabe nicht  
    einzieht und die Kurkarte nicht aushändigt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 5 Abs. 3 KV M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 Euro geahndet werden. 
 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen. 

 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

 
(2) Mit gleichem Datum tritt die Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen über die Erhebung von 

Kurabgaben vom 19.12.2001 außer Kraft. 
 
 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, den 01.12.2006 
         ………………………… 
           Christiane Meier 
            - Bürgermeisterin - 
 
 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß 
§ 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.  
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften. 
 


